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Sehr geehrter Herr Dr. Techert, 

 

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zu oben genanntem Entwurf danken 

wir Ihnen. Der BDI hat sich mehrfach für eine praxistaugliche Umsetzung 

der CSRD ausgesprochen. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft stellt die 

Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung die Unternehmen vor 

große Herausforderungen. Durch die hohe Komplexität der durch die Euro-

pean Sustainability Reporting Standards (ESRS) konkretisierten Berichts-

pflichten müssen deutsche Unternehmen enorme personelle und finanzielle 

Kapazitäten aufbringen. Die erwartete Bürokratiebelastung mit jährlich 

1,4 Mrd. Euro kostet die deutsche Wirtschaft nahezu die Hälfte der Entlas-

tungswirkung des gerade verabschiedeten Wachstumschancengesetzes. Dar-

über hinaus ist davon auszugehen, dass der tatsächliche Erfüllungsaufwand 

für die Unternehmen noch deutlich höher liegt. Bei ca. 13.200 zukünftig be-

troffenen Unternehmen und der geschätzten Bürokratiebelastung von 

1,4 Mrd. Euro wäre mit einer durchschnittlichen Belastung von ca. 

106.000 Euro pro Unternehmen an jährlichem Erfüllungsaufwand zu rech-

nen. Bei vielen großen Unternehmen, die bereits auf freiwilliger Grundlage 

Nachhaltigkeitsberichte erstellen, liegt der Aufwand jedoch deutlich höher. 

Die nationale Umsetzung der CSRD darf daher keine weiteren bürokrati-

schen Belastungen über die europäische Vorlage hinaus beinhalten. Die Be-

richtspflichten aus der CSRD sollten darüber hinaus verhältnismäßig zur 

Unternehmensgröße ausgestaltet sein und Kosten und Nutzen berücksichti-

gen. Zu dem Referentenentwurf (RefE) der deutschen Umsetzung der 

CSRD nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Aktenzeichen 350701#00003#0046 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richt-

linie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hin-

sichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen 

(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) 

 

 

 
 

Bundesministerium der Justiz 

Herrn Dr. Jan Techert 

csrd@bmj.bund.de 
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1. Angestrebte 1:1 Umsetzung wird begrüßt 

Grundsätzlich begrüßen wir die angestrebte 1:1 Umsetzung der europäi-

schen Richtlinie und sehen es als erforderlich an, diese inhaltlich nicht wei-

ter auszudehnen. Dadurch wird eine europäische Vergleichbarkeit gewähr-

leistet und Wettbewerbsnachteile von deutschen Unternehmen in der EU 

vermieden. Im RefE sind jedoch an einigen Stellen Verschärfungen festzu-

stellen, die nicht begründet werden und nicht nachvollziehbar sind. Im Fol-

genden wird daher aufgeführt, in welchen Bereichen wir Anpassungsbedarf 

in Zusammenhang mit der Umsetzung der CSRD sehen. 

 

2. Abkehr von der „Aufstellungslösung“ erforderlich 

Die vorgesehene Regelung in §§ 289g und 315e HGB-E, den  

(Konzern-)Lagebericht bereits im European Single Electronic Format 

(ESEF) für die digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung aufzustellen, ist 

nicht praxistauglich. Folgende Argumente sprechen gegen eine Aufstellung 

im ESEF: 

a) Lageberichte wären keine gedruckten PDF-Dokumente mehr, son-

dern nur noch elektronische Dateien. Eine Aufstellung und Prüfung 

im ESEF wäre für Vorstand und Aufsichtsrat damit deutlich auf-

wändiger, da sie sich nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch 

mit dem Format des Lageberichts auseinandersetzen müssten. 

b) Die rechtlichen Risiken für die Mitglieder des Vorstands würden 

steigen, wenn sich die Versicherung der gesetzlichen Vertreter auch 

auf ESEF erstrecken würde. 

c) Die Lesbarkeit, Verfügbarkeit und Einheitlichkeit auf verschiedenen 

Geräten sowie Akzeptanz von elektronischen ESEF-Dateien erreicht 

nicht die von PDF-Dokumenten. Dies betrifft insbesondere auch den 

Zugang der Aktionäre zu den pflichtgemäß zu erstellenden Doku-

menten bei der Hauptversammlung. 

d) Äußerst problematisch ist die nur mit hohem Aufwand und Kosten 

verbundene Pflicht einer Korrektur von technischen Fehlern. Bei ei-

ner Aufstellungslösung würde ein technischer Fehler (z. B. falsche 

Skalierung, falsches Vorzeichen, falsche Auszeichnung etc.) bedeu-

ten, dass die Datei nicht den technischen Vorgaben entspricht und 

damit der Lagebericht, obwohl inhaltlich richtig, fehlerhaft ist. Es 

müsste eine neue ESEF-Datei mit einem neuen Lagebericht erstellt 

werden, wodurch vor der Offenlegung der korrigierten Datei eine er-

neute Aufstellung durch den Vorstand und eine erneute Prüfung 

durch den Abschlussprüfer und den Aufsichtsrat nötig werden 

würde.1  

e) In diesem Zusammenhang ist auch unklar, ob aufgrund des nun spä-

teren Zeitpunkts der Aufstellung Ereignisse, welche zwischen der 

ursprünglichen und der erneuten Aufstellung eingetreten sind, eben-

falls noch im Lagebericht zu berücksichtigen wären (bspw. hinsicht-

lich Prognose sowie Berichterstattung zu Chancen und Risiken).  

f) Für den Fall einer erneuten Aufstellung des Lageberichts wäre die-

ser nicht mehr im Einklang mit dem unveränderten, aus damaliger 

Sicht zutreffenden Abschluss. Folglich müsste der Abschlussprüfer 

 
1 Auch wenn von verschiedenen Institutionen umfangreiche Begleitdokumente bereitge-

stellt werden, so sind deren rechtliche Bindungswirkung unklar und diese sehr technisch 

sowie ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Dies erhöht das Potenzial für derart 

technische Fehler immens. 
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im schlimmsten Fall den erneut zu erteilenden Bestätigungsvermerk 

hinsichtlich der Einklangsprüfung gemäß § 317 Abs. 2 S. 1 HGB 

einschränken. 

g) Die geplante Umsetzung in Deutschland unterscheidet sich voraus-

sichtlich von anderen EU-Mitgliedstaaten. Eine Verschärfung der 

deutschen Gesetzgebung würde zu einem Wettbewerbsnachteil deut-

scher Unternehmen im europäischen Vergleich führen und der ange-

strebten EU-weiten Harmonisierung widersprechen. 

h) Im Falle der Beibehaltung des aktuellen Vorschlags zur Aufstellung 

des Lageberichts in elektronischer Form ist aus unserer Sicht eine 

Erläuterung notwendig, inwieweit mögliche Hashwerte für das Auf-

stellungsdokument des Lageberichts und für das Veröffentlichungs-

dokument des weiterhin in Papier- bzw. PDF-Form aufzustellenden 

Abschlusses eine Rolle spielen und wie Lagebericht und Abschluss 

zusammen mit anderen Dokumenten (wie Bericht des Aufsichtsra-

tes, Prüfurteile und Signaturen des Vorstandes) in die zur Veröffent-

lichung einzureichende ESEF-Datei einzubinden und vom WP zu 

prüfen sind. 

 

Petitum: Es sollte eine Abkehr von der „Aufstellungslösung“ für den Lage-

bericht inklusive der digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung geben, um 

den zeitlich ohnehin angespannten Prozess bis zur Aufstellung des Lagebe-

richts nicht weiter zu belasten und ein uneinheitliches Vorgehen zur bisheri-

gen „Offenlegungslösung“ für die elektronische Finanzberichterstattung zu 

vermeiden. Die aktuell vorgesehene Regelung würde die Unternehmen 

massiv belasten, ohne dabei einen Nutzen für die Adressaten zu stiften. 

Etablierte Prozesse zur Aufstellung des papiergebundenen Abschlusses und 

Lageberichts sollten durch das Umsetzungsgesetz unberührt bleiben. Das 

elektronische Berichtsformat sollte somit nur für die Offenlegung von La-

geberichten, nicht jedoch für deren Aufstellung verpflichtend sein. Erst 

recht sollte dies nicht rückwirkend für 2024 notwendig sein.  

 

3. Verschiebung von Berichtspflichten (mehr Phase-ins) 

Die Entscheidungsnützlichkeit der digital veröffentlichten Informationen 

kann aufgrund der fehlenden Aktualität der Informationen in Frage gestellt 

werden. So erscheinen ESEF-Informationen im Unternehmensregister oft 

mindestens einen Monat nach der Publikation des Geschäftsberichts. Die 

Daten sind daher für den Kapitalmarkt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ent-

scheidungsrelevant. Die Chancen der Digitalisierung und Standardisierung 

sollten bestmöglich und ausschließlich zur Vereinfachung, nicht als zusätz-

liche bürokratische Hürde, genutzt werden. Außerdem ist aufgrund zuneh-

menden KI-Fähigkeiten ist fraglich, ob eine digitale Auszeichnung über-

haupt Nutzen stiften wird. Bereits aufgrund der Ergänzung von Nachhaltig-

keitsinformationen im Lagebericht erweitern sich der Umfang und die Kos-

ten der Prüfung erheblich. Der Gesetzgeber sollte deshalb nach Möglichkei-

ten suchen, die zu erwartenden Mehrbelastungen der Prüfung in Grenzen zu 

halten und von einer gesonderten Prüfungspflicht für das ESEF-Reporting 

insbesondere hinsichtlich iXBRL-Tagging des Konzernabschlusses abzuse-

hen. 

 

Petitum: Es sollte eine Verschiebung der Erstanwendungspflicht der digita-

len Auszeichnung der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf frühestens 2026 
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erfolgen.2 Insbesondere im ersten Jahr der Anwendung der CSRD sind die 

erstellenden Unternehmen ohnehin massiv inhaltlich, fachlich, prozessual 

durch die neuen Berichterstattungsvorschriften belastet. Spätestens die Er-

stellung digital ausgezeichneter Nachhaltigkeitsberichte würde zu einer 

Überforderung der Berichtspraxis führen. Eine Verschiebung der ersten 

Tagging-Anforderung auf das Jahr 2026 wäre wünschenswert, um sich zu-

nächst auf die Umsetzung der Berichtsanforderungen zu konzentrieren.  

Andere Länder wie die USA führen deutlich schlankere Berichtspflichten 

ein als die EU und haben diese nach Eingehen von Beschwerden zunächst 

bis zur Überprüfung ausgesetzt. Dies sollte als klares Zeichen gewertet wer-

den, auch die Vorschriften der EU abzumildern und ggf. auch hier die Um-

setzung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben bzw. auszusetzen. An-

sonsten wären wir in Europa mit erheblich mehr Aufwand belastet als die in 

den USA gelisteten Wettbewerber.  

Auch sollte von einer gesonderten Prüfungspflicht für das ESEF-Reporting 

insbesondere hinsichtlich iXBRL-Tagging des Konzernabschlusses abgese-

hen werden, um die Unternehmen im Rahmen der inhaltlichen Prüfung 

nicht zu überlasten. Ist dies nicht umsetzbar, so könnte diese Prüfung zeit-

lich nach der inhaltlichen Prüfung der (Konzern-)Abschlüsse angesetzt wer-

den. Damit könnten sich die Unternehmen zunächst auf die inhaltliche Di-

mension der Angaben konzentrieren. Aus Sicht der Nutzer wäre dies un-

problematisch, da die ESEF-Dateien ohnehin nachgelagert zur Kapital-

marktmarktkommunikation über die Geschäftsergebnisse im Unterneh-

mensregister bekannt gemacht werden müssen. Außerdem sollten bis zum 

Erlass von Prüfungsstandards durch die EU-Kommission keine strengeren 

Anforderungen oder höhere Verfolgungs- und Sanktionsrisiken gegen die 

betroffenen Gesellschaften und deren Organe als gegen die externen Prüfer 

der Nachhaltigkeitsberichte erhoben werden dürfen. 

Wie in Erwägungsgrund 46 der Richtlinie aufgeführt, sollte darüber hinaus 

sichergestellt werden, dass die Informationen, über die Unternehmen gemäß 

den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung Bericht erstatten, den 

Bedürfnissen der Nutzer entsprechen und den Bericht erstattenden Unter-

nehmen sowie den als Teil der Wertschöpfungskette dieser Unternehmen 

indirekt Betroffenen keine unverhältnismäßig hohe Last in Bezug auf Auf-

wand und Kosten auferlegen. 

 

 
2 Bereits die Anwendung der Vorschriften der ESEF-VO für die elektronische Finanzbe-

richterstattung stellt kapitalmarktorientierte Unternehmen vor erhebliche Herausforderun-

gen. Das in der Transparenzrichtlinie 2013/50/EU genannte Ziel einer Vereinfachung der 

Berichterstattung wurde bereits deutlich verfehlt. Die dort gemachten Erfahrungen können 

auch auf die zukünftige elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung übertragen werden. 

So erforderte die Umstellung auf die elektronische Finanzberichterstattung den Aufbau 

technischen Know-hows, die Anpassung bestehender Berichterstattungs- und Prüfungspro-

zesse und damit die Beeinflussung von Gremien- und Testatsterminen. Etwaige Fehler bei 

der elektronischen Auszeichnung können in Enforcementverfahren zu Fehlinterpretationen 

der Angaben und damit zu Fehlerfeststellungen führen, weshalb Unternehmen robuste Pro-

zesse für die Überprüfung und Validierung ihrer elektronischen Finanzberichterstattung 

etablieren mussten. Zudem mussten geeignete Softwarelösungen ausgewählt, implemen-

tiert und Mitarbeiter in der Nutzung der neuen Software geschult werden. Die Notwendig-

keit, sich mit der elektronischen Auszeichnung, der Offenlegung von Rechnungslegungs-

unterlagen im ESEF und der Einhaltung der weiteren Vorschriften der ESEF-VO auseinan-

derzusetzen, war herausfordernd. Gerade auch im Hinblick auf das enge zeitliche Fenster 

zwischen Aufstellung, Prüfung und Offenlegung der elektronischen ESEF-Wiedergabefas-

sungen. 
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4. Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts vereinfachen, 

Wahlfreiheit ermöglichen und eine praxistaugliche Ausgestaltung der 

Prüfpflicht garantieren: 

Die Prüfpflicht muss praxistauglich ausgestaltet sein und darf nicht zu zu-

sätzlichen Belastungen der Unternehmen führen. Die derzeitige Übergangs-

regelung zur Bestellung des Nachhaltigkeitsprüfers in Artikel 2 (1a) des 

RefE schafft für viele Gesellschaften eine wichtige Rechtsklarheit. Bedau-

erlicherweise knüpft die derzeitige Übergangsregelung aber an den Zeit-

punkt der Bestellung des Prüfers und den noch unbekannten Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des CSRD-Umsetzungsgesetzes an, sodass in einigen Fällen 

eine separate Bestellung des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichts durch die 

Hauptversammlung nötig wäre, wodurch dessen Agenda unnötig überfrach-

tet würde. Daher wäre eine dauerhafte Umsetzung der Übergangsregelung 

als Grundsatz sinnvoll. 

Außerdem sollte die CSRD so unternehmensfreundlich wie möglich umge-

setzt werden. Eine Verknappung der verfügbaren Prüfer durch einen Aus-

schluss unabhängiger Prüfdienstleister könnte gerade für kleine und mittel-

ständische Unternehmen massive negative Auswirkungen haben. Die Ein-

bindung unabhängiger Prüfdienstleister könnte die Verfügbarkeit von Veri-

fizierungsdienstleistungen auf dem Markt erhöhen, den Wettbewerb för-

dern, zu geringeren Kosten für die berichtenden Unternehmen führen und 

potenzielle Kapazitätsengpässe bei der externen Prüfung vermeiden. Die 

Qualität der Prüfung ließe sich mittels entsprechender Qualifizierungsanfor-

derungen (wie sie in (§§ 13c & 13d WPOE auch für die Wirtschaftsprüfer 

gefordert sind) absichern. Zudem geben die ESRS vor, in welcher Art und 

Weise die Angaben – bei entsprechender Wesentlichkeit – offengelegt wer-

den müssen. Sie bilden damit einen festen Prüfrahmen. Außerdem sind die 

Unternehmen bereits verpflichtet, bei der Erstellung der Berichte ihre Nach-

haltigkeitsinformationen so darzulegen, dass diese u. a. überprüfbar und 

vergleichbar sind (Qualitätsanforderungen im ESRS 1 Anhang B). 

 

Petitum: Die angedachte Übergangsregelung zur Vereinfachung der Pro-

zesse sollte als Grundsatz festgehalten werden. Dazu sollte in § 324e Abs. 2 

HGB-E ergänzt werden, dass der vom zuständigen Organ für das betref-

fende Geschäftsjahr gewählte Abschlussprüfer grundsätzlich auch zum Prü-

fer des Nachhaltigkeitsberichts als gewählt gilt, sofern das zuständige Or-

gan dazu keinen abweichenden Beschluss fasst.3 Außerdem sollte die Über-

gangsregelung auch für Konzernstrukturen gelten. Die Fiktion des § 318 

Abs. 2 HGB, nachdem der Prüfer der Muttergesellschaft automatisch auch 

als Prüfer der Tochtergesellschaften gilt, ist derzeit von der Übergangsrege-

lung nicht erfasst, was behoben werden muss.  

Das in der CSRD-Richtlinie enthaltene Wahlrecht ermöglicht auch die Ein-

bindung unabhängiger Prüfungsdienstleister, wodurch Kapazitätsengpässe 

 
3 Darüber hinaus sollte die nationale Umsetzung bei unterschiedlichen Prüfern folgende 

Fragen auflösen: Wie ist das Verhältnis zwischen dem Prüfungsurteil des Abschlussprüfers 

und des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichtes? Hat sich der Abschlussprüfer vergleichbar 

zu einem joint audit einen eigenen Eindruck darüber zu verschaffen, ob das Prüfungsurteil 

des Prüfers des Nachhaltigkeitsberichtes hinreichend nachvollziehbar ist, da der Nachhal-

tigkeitsbericht Bestandteil des Lageberichtes ist? Was ist mit Berichtsinhalten, die zulässi-

gerweise im Nachhaltigkeitsbericht aufgenommen werden, aber vom Prüfungsumfang des 

Abschlussprüfers hinsichtlich des Lageberichts abzudecken sind? 

Was passiert, wenn Abschlussprüfer und Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts zu unter-

schiedlichen Einschätzungen kommen? Gibt es ein Subsidiaritätsprinzip? Hat der Ab-

schlussprüfer in seinem Prüfungsvermerk eine entsprechende Redepflicht? 
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und hohe Kosten bei der externen Prüfung vermieden werden könnten. Die 

Unternehmen sollten auch in Deutschland aus allen drei von der EU vorge-

sehenen Optionen von Abschlussprüfern, Wirtschaftsprüfern und unabhän-

gigen Erbringern von Prüfdienstleitern frei wählen können, wen sie mit der 

Prüfung beauftragen. 

 

5. Begrenzte Prüfungssicherheit erst einmal beibehalten 

Petitum: Die Pflicht zur externen Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts sollte 

für die ersten Jahre der Berichterstattung auf eine begrenzte Prüfungssicher-

heit beschränkt bleiben. Auf freiwilliger Basis sollte eine Prüfung mit hin-

reichender Sicherheit erlaubt werden, beispielsweise für vergütungsrele-

vante Kennzahlen. 

 

6. Ausschluss von unwesentlichen Tochterunternehmen 

Bestimmte Tochtergesellschaften sollten aufgrund ihrer Größe oder Eigen-

schaften als nicht produzierende Einheiten (bspw. reine Vertriebsgesell-

schaft) bei der Konsolidierung, parallel zu der Finanzberichterstattung nach 

§ 296 Abs. 2 HGB, außen vor bleiben dürfen. Eine fehlende Wesentlich-

keitsschwelle mit Blick auf die in die Berichterstattung einzubeziehenden 

Gesellschaften ist mit viel Bürokratie verbunden. Eine Einbeziehung aller 

Gesellschaften in den Konsolidierungskreis, unabhängig von der tatsächli-

chen Auswirkung, würde eine deutliche Verschärfung der bisher bestehen-

den Non Financial Reporting Directive (NFRD) darstellen. Diese bot ein 

gewisses Maß an Pragmatismus, welche die CSRD missen lässt. Hier gab es 

mit Blick auf Umweltbelange noch eine Wesentlichkeitsschwelle und es 

musste ausschließlich über Belange von Produktionsstandorten berichtet 

werden. 

 

Petitum: Zur Vereinfachung der Nachhaltigkeitsberichterstattung in Kon-

zernkreisen sollte es ermöglicht werden, dass für den Nachhaltigkeitsbericht 

nach Vorschriften, die für den Konsolidierungskreis des Finanzberichts gel-

ten, verfahren werden darf. Die Angemessenheit der Wesentlichkeitsana-

lyse sollte je nach Struktur und Größe des Unternehmens bei der Prüfung 

Berücksichtigung finden. Das gilt auch für die Berücksichtigung der Wert-

schöpfungskette. Diejenigen Tochterunternehmen, die aus Wesentlichkeits-

gründen nicht in den Konzernabschluss einbezogen wurden, sollten auch 

aus der Konzernnachhaltigkeitsberichterstattung ausgeschlossen werden 

können. 

 

7. Doppelte Berichtspflichten vermeiden  

In den letzten Jahren sind im Bereich der Nachhaltigkeit etliche Gesetze, 

Verordnungen und Richtlinien auf nationaler und europäischer Ebene ange-

stoßen worden (z.B. CSRD, internationale Nachhaltigkeitsberichterstattung, 

Taxonomie-Verordnung, SFDR, LkSG bzw. CSDDD, CBAM, entwal-

dungsfreie Lieferkette, EntgTranspG, etc.), deren Einhaltung aktiv nachge-

wiesen werden muss. Dafür werden Unternehmensressourcen für die Ein-

führung, die Compliance im täglichen Business sowie ggf. für unterstüt-

zende Software und die Berichterstattung sowie für die externe Prüfung be-

nötigt. Dieser Ressourcenaufwand muss in seinem Ausmaß für die betroffe-

nen Unternehmen höchstmöglich begrenzt werden. Es muss eine Zusam-

menlegung und dadurch Vereinfachung diverser nachhaltigkeitsbezogener 

Berichterstattungspflichten und nur einen Bericht für die Bedienung mehre-

rer gesetzlicher Pflichten geben. Die Umsetzung der 
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Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland darf daher nicht zu einer 

Verschärfung der europäischen Vorgaben oder doppelten Berichtspflichten 

führen: 

a) Laut RefE ist vorgesehen, dass der Nachhaltigkeitsbericht anstatt 

des Berichts nach § 10 Abs. 2 S. 1 LkSG verwendet werden kann, 

um doppelte bzw. gleichgelagerte Berichtspflichten zu vermeiden 

(§ 10 Abs. 5 LkSG-E). Gleiches gilt für die freiwillige Abgabe eines 

CSRD-Nachhaltigkeitsberichts (§ 10 Abs. 6 LkSG-E). Diese Rege-

lung zur Vermeidung doppelter bzw. gleichgelagerter Berichts-

pflichten ist zu begrüßen und muss unbedingt umgesetzt werden. 

Allerdings würde laut aktuellem RefE bis zum 31.12.2024 weiterhin 

eine doppelte Berichtspflicht vorliegen. Denn derzeit sieht der Refe-

rentenentwurf lediglich eine Verlängerung der Frist zur Einreichung 

des LkSG-Berichts für Geschäftsjahre, die vor dem 1. Januar 2024 

begonnen haben, bis zum 31.12.20244 vor (§12 Abs. 4 LkSG-E). Bis 

Ende 2024 wird es aber voraussichtlich noch keine CSRD-Berichte 

geben, mit deren Erstellung und Veröffentlichung die Berichts-

pflicht nach dem LkSG entsprechend § 10 Abs. 5 bzw. § 10 Abs. 6 

LkSG-E ersetzt werden könnte.  

Außerdem entfällt die Übermittlung eines Berichts an das BAFA 

nach unserem Verständnis nur dann, wenn ein Unternehmen in dem 

betreffenden Jahr nach § 289b Abs. 1 HGB auch zu der Veröffentli-

chung eines Nachhaltigkeitsberichts verpflichtet ist (Artikel 3 Nr. 1 

des zugrundeliegenden Gesetzes). Es sollten allerdings auch Unter-

nehmen, welche frühestens in 2026 berichtspflichtig sind, bereits 

dieses Jahr von der Pflicht zur Erstellung eines Berichts nach § 10 

Abs. 2 S. 1 LkSG befreit werden. Darüber hinaus empfehlen wir in 

diesem Zusammenhang zur weiteren Begrenzung des administrati-

ven Umsetzungsaufwands, auch hier den berichtspflichtigen Unter-

nehmen die Anwendung des Konzernprivilegs zu erlauben. 

 

Petitum: Die in § 12 Abs. 4 LkSG-E vorgesehene Verschiebung der 

Frist zur Einreichung des LkSG-Berichts im Berichtsjahr 2024 sollte 

nicht nur bis zum 31. Dezember 2024 erfolgen, sondern vollständig 

mit den Abgabefristen für CSRD-Berichte synchronisiert werden. 

Die Pflicht zur Veröffentlichung eines Berichts nach § 10 Abs. 2 S. 

1 LkSG wird in 2024 nur dann entfallen, wenn a) das zugrundelie-

gende Gesetz zur Umsetzung der CSRD in Kraft getreten ist, bevor 

die Pflicht zur Abgabe des Berichts nach § 10 Abs. 2 S. 1 LkSG 

beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) er-

folgt sein muss und b) die Pflicht zur Abgabe des LkSG-Berichts 

auf einen Zeitpunkt verschoben wird, an welchem der Nachhaltig-

keitsbericht bereits vorliegt und jenen ersetzen kann.  

Um LkSG-verpflichteten Unternehmen, die nach geltendem Recht 

ihre LkSG-Berichte bis zum 31.4.2024 bzw. nach der BAFA-Ver-

lautbarung bis zum 31.5.2024 einreichen müssen, zügig Rechtssi-

cherheit und -klarheit zu geben, sollte eine sehr zeitnahe angepasste 

BAFA-Kommunikation verlautbaren, dass bis zum Fälligkeitstermin 

für die Erstellung und Veröffentlichung eines CSRD-Nachhaltig-

keitsberichts nach den Vorgaben des vorliegenden 

 
4 Nach aktuellem Gesetz müssen die LkSG-Berichte sogar bis zum 31.4.2024 bzw. nach 

der BAFA-Verlautbarung bis zum 31.5.2024 eingereicht werden. 
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Referentenentwurfs die Berichtspflicht nach dem LkSG sowohl für 

die CSRD-verpflichteten als auch für die nicht CSRD-verpflichteten 

Unternehmen ausgesetzt wird. Es wäre wünschenswert, wenn auch 

Unternehmen, deren CSRD-Bericht frühestens 2026 erscheint, be-

reits in 2024 von der Pflicht einer Aufstellung eines Berichts befreit 

wären. Berichtspflichtigen Unternehmen sollte analog zu CSRD 

auch die Anwendung des Konzernprivilegs erlaubt sein. 

 

b) In Bezug auf die nationale Umsetzung der Berichtspflichten zur 

Sustainable Finance Taxonomie5, sind Übergangsfristen für neu be-

richtspflichtige Unternehmen (große Unternehmen und börsenno-

tierte KMU) dringend notwendig. So wäre es zum Beispiel ange-

messen, wenn diese ähnlich ausgestaltet werden, wie für die Unter-

nehmen, die bereits unter die NFRD gefallen sind. 

 

Petitum: Für die von der CSRD neu erfassten Unternehmen sollten 

Übergangsfristen zu den Berichtspflichten der Sustainable Finance 

Taxonomie geschaffen werden, d.h. diese sollten im ersten Berichts-

jahr nur zur Taxonomiefähigkeit (eligibility) berichten müssen und 

nicht gleich zur Taxonomiekonformität (alignment). Die Reporting-

pflichten zur CSRD und der EU-Taxonomie sind gerade für mittel-

ständische Unternehmen extrem herausfordernd und binden viele 

Ressourcen. Wo immer eine Entlastung durch den nationalen Ge-

setzgeber möglich ist, sollte diese auch durchgeführt werden. 

 

c) Petitum: Unternehmen, die bisher im (Konzern-)Lagebericht nichtfi-

nanzielle Leistungsindikatoren in die Analyse des Geschäftsverlaufs 

und der Lage einbeziehen mussten, sollten dies nicht mehr im Fi-

nanzteil des (Konzern-)Lageberichts tun müssen, wenn sie einen 

Nachhaltigkeitsbericht oder einen Konzernnachhaltigkeitsbericht 

nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 289, 315 HGB-E) erstellen. 

In diesem Kontext wäre eine Klarstellung wünschenswert, ob we-

sentliche Abweichungen in Prognoseaussagen zu steuerungsrelevan-

ten nicht-finanziellen Kennzahlen zukünftig eine ad-hoc Mittei-

lungspflicht auslösen können. 

 

8. Geltungsbeginn der Berichtspflicht bei Überschreitung der Arbeit-

nehmerschwelle anpassen 

Der RefE sieht in aktueller Form vor, dass ein Überschreiten der Arbeitneh-

merschwelle im Jahresdurchschnitt bereits im ersten Jahr dazu führt, dass 

eine Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung besteht.  

 

Petitum: Im HGB-E sollte bezüglich der Erstanwendungsregelungen ein 

Verweis auf das erforderliche Erfüllen des Kriteriums in zwei aufeinander 

folgenden Geschäftsjahren (analog zu § 267 HGB) hinzugefügt werden. 

 

9. Inhaltliche Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter im Prozess der 

Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts anpassen 

Der RefE sieht eine inhaltliche Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter be-

reits während der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts vor. Eine 

 
5  Diese ist von allen CSRD-berichtspflichtigen Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 2025 

vollumfänglich zu leisten und wird in den Nachhaltigkeitsbericht integriert. 
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Unterrichtung der „Arbeitnehmervertreter [soll] auf geeigneter Ebene bei 

der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts über die vorgesehenen Inhalte 

des Nachhaltigkeitsberichts“ erfolgen (§ 289b Abs. 6 HGB-E und analog 

§ 315b Abs. 5 HGB-E). Dagegen wird in der europäischen Richtlinie nur 

eine geeignete Ebene bei der Unterrichtung der Arbeitnehmervertreter ver-

langt: „Die Unternehmensleitung unterrichtet die Arbeitnehmervertreter auf 

geeigneter Ebene“ (Artikel 19a (5) der Bilanzrichtlinie). Somit ist der RefE 

durch die zwingende inhaltliche Einbeziehung von Arbeitnehmervertretern 

im Erstellungsprozess des Nachhaltigkeitsberichts deutlich unflexibler ge-

staltet als die Bilanzrichtlinie. Eine Einbeziehung bspw. des Betriebsrats be-

reits im laufenden Prozess der Berichtserstellung könnte in der Praxis zu 

Verzögerungen führen. Darüber hinaus müsste geklärt werden, ob die in der 

Gesetzesbegründung angeführte „besondere Expertise“ der Arbeitnehmer-

vertretungen für die Berichterstattung einen Mehrwert bieten kann. 

 

Petitum: Der RefE sollte die Frage, wie und zu welchem Zeitpunkt die Ein-

beziehung der Arbeitnehmervertretungen erfolgt, offenlassen. Wir plädieren 

dafür, die Formulierung der §§ 289b Abs. 6 und 315b Abs. 5 HGB-E an die 

Formulierung in Artikel 19a der Bilanzrichtlinie anzupassen. Außerdem 

wäre es notwendig, Auslegungshilfen bzw. Klarstellungen und deutliche 

Eingrenzungen zu veröffentlichen. Die Anforderung „einschlägige Informa-

tionen und die Mittel zur Einholung und Überprüfung von Nachhaltig-

keitsinformationen zu erörtern“ sollte nicht dahingehend ausgelegt werden, 

dass der gesamte Erstellungsprozess (bspw. Wesentlichkeitsmethodik, Er-

fassung von Daten, Kontrollen, etc.) zu erörtern ist. Es sollte unbedingt 

klargestellt werden, ob eine zusammenfassende einmalige und damit er-

schöpfende Unterrichtung oder ggfls. eine fortlaufende Unterrichtung ge-

meint ist. Auch sollte es Schlichtungs- und Eskalationsmechanismen zu-

mindest in der die Gesetzgebung begleitenden Kommentierung als Ausle-

gungshilfestellung geben. 
 

10. Wesentlichkeit im Nachhaltigkeitsbericht schützen 

Die Formulierung im RefE bezüglich der Berichtspflichten ist strenger als 

in der europäischen Richtlinie geboten. Im RefE steht „die in Abs. 1 S. 1 

[(=Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts)] genannten Angaben müssen Folgen-

des enthalten […]“ (§ 289c Abs. 2 HGB-E). Die europäische Richtlinie gibt 

dagegen vor: „Die in Absatz 1 genannten Informationen umfassen Folgen-

des […]“ (Artikel 19a Abs. 2 der Bilanzrichtlinie), sodass aufgrund der im-

plizierten Wesentlichkeitsbetrachtung keine Pflicht, sondern lediglich eine 

Auflistung möglicher Inhalte erfolgt. Das Wort „müssen“ im HGB-E impli-

ziert eine Berichtspflicht unabhängig von einer Wesentlichkeitsbetrachtung, 

wodurch der Grundsatz der Wesentlichkeit ausgehebelt werden könnte. Die 

Angabe unwesentlicher Sachverhalte im Lagebericht ist weder verlangt 

noch zweckmäßig, da diese den Informationsgehalt verwässert würde. 

 

Petitum: Wir plädieren dafür, die Formulierung des § 289c Abs. 1 HGB-E 

an die in Artikel 29a Abs. 2 der Bilanzrichtlinie anzupassen, um den We-

sentlichkeitsgrundsatz nicht zu beeinträchtigen. Der Wesentlichkeitsaspekt 

muss in der nationalen Umsetzung deutlich stärker herausgearbeitet werden. 

Eine spürbare Entlastung wäre gegeben, wenn alle berichtspflichtigen Un-

ternehmen aus den 37 Unterkategorien eine begründete Auswahl von bei-

spielsweise 5 oder 10 Kategorien der für ihr Geschäft effektiv 
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wesentlichsten Bereiche treffen könnten und dann auch nur zu diesen be-

richten müssten. 

 

11. Verweismöglichkeiten dürfen nicht zur Pflicht werden 

Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass mit § 289c Abs. 5 HGB-E eine Mög-

lichkeit der Verweisung auf andere in den Lagebericht aufgenommene An-

gaben oder im Jahresabschluss ausgewiesene Beträge geschaffen werden 

soll. Allerdings könnte durch die im RefE vorgeschlagene Formulierung 

„soweit es für das Verständnis erforderlich ist, haben die in den Absätzen 1 

und 2 genannten Angaben auch Angaben zur eigenen Geschäftstätigkeit der 

Kapitalgesellschaft und zu seiner Wertschöpfungskette zu umfassen […]“ 

der Eindruck entstehen, dass anstatt einer Möglichkeit eine Verpflichtung 

zur Verweisung besteht. 

 

Petitum: Wir würden einen Wortlaut analog der CSRD begrüßen, welche 

die Möglichkeit eines Verweises unterstreicht. Die angedachte Regelung 

würde zu einer doppelten und damit redundanten Berichterstattung im Jah-

resfinanzbericht führen. Außerdem ist es nicht nachvollziehbar, warum eine 

Verweismöglichkeit auf Angaben, die bereits im Jahresabschluss und/oder 

im Konzernabschluss gemacht worden sind, nur für Nachhaltigkeitsangaben 

und nicht für den gesamten Lagebericht besteht.  

 

12. Angabe von befreiten Tochterunternehmen im Konzernanhang 

Nach § 315c Abs. 1 Ziffer 4 HGB-E muss ein Mutterunternehmen die kon-

solidierten Tochterunternehmen, die von der Pflicht zur Erweiterung ihres 

Lageberichts um einen Nachhaltigkeitsbericht befreit sind, im Kon-

zernnachhaltigkeitsbericht angeben. 

 

Petitum: Da nach § 264 Abs. 3 HGB bestimmte konsolidierte Tochterunter-

nehmen bereits heute von der Pflicht zur Aufstellung des gesamten Lagebe-

richts befreit sind und diese im Konzernanhang des Mutterunternehmens 

anzugeben sind, sollte die Angabe hinsichtlich der von der Nachhaltigkeits-

berichterstattung befreiten Tochterunternehmen ebenfalls in den Konzern-

anhang des Mutterunternehmens aufzunehmen sein. 

 

13. Vermeidung von Missverständnissen bezüglich Transitionsplänen 

Das CSRD-Umsetzungsgesetz kann keine Pflicht zur Aufstellung eines 

Transitionsplans konstituieren. § 289c Abs. 2 Nr. 1 c) HGB-E könnte in sei-

ner derzeitigen Fassung so gelesen werden, als würde der Gesetzgeber 

zwingend von der Existenz eines Transitionsplans ausgehen. 

 

Petitum: In § 289c Abs. 2 Nr. 1 c) HGB-E sollte hinter „Finanz und Investi-

tionsplänen“ zur Klarstellung „soweit vorhanden“ ergänzt werden. Diese 

Formulierung entspricht der in § 289c Abs. 2 Nr. 2 HGB-E. Dieser Zusatz 

würde möglichen Rechtsunsicherheiten vorbeugen. 

 

14. Ausschluss des Pensions-Sicherungs-Vereins 

Der Anwendungsbereich der CSRD definiert sich über den Begriff des Ver-

sicherungsunternehmens i. S. d. der EU-Bilanz-Richtlinie 2013/34/EU. Der 

Pensions-Sicherungs-Verein (PSV)6 sollte vom Anwendungsbereich der 

 
6 Der gesetzlich bestimmte Träger der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversor-

gung. 
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geplanten Regelung im RefE ausgenommen werden, da er kein Versiche-

rungsunternehmen i. S. d. EU-Bilanzrichtlinie ist. Versicherungsunterneh-

men in diesem Sinne sind die Versicherer, die der Richtlinie 2009/138/EG 

(Solvency-II-Richtlinie) unterliegen. Als Teil eines gesetzlichen Systems 

der sozialen Sicherheit ist der PSV aber gem. Art. 3 vom Anwendungsbe-

reich der Solvency-II Richtlinie ausgenommen. Obwohl der PSV somit vom 

originären Anwendungsbereich der CSRD nicht erfasst wird, soll der PSV 

nach dem RefE jedoch in die erweiterten Pflichten zur Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung einbezogen werden. Über die für VVaG geltende Verweis-

kette des § 172 VAG wäre der PSV zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 

nach Maßgabe der CSRD verpflichtet. Die Neuregelungen in §§ 289 Abs. 

3a, 289b bis 289e und 289g HGB wären über § 172 VAG (i.V.m. §§ 341 

Abs. 1, 341a Abs. 2a HGB) auch vom PSV anzuwenden. Da der PSV aus-

schließlich von den Arbeitgebern finanziert wird, gingen alle zusätzlichen 

Bürokratielasten, die dem PSV aus der Anwendung der geplanten gesetzli-

chen Regelungen erwachsen, auf ihre Kosten. Auch deshalb muss der PSV 

aus dem Anwendungsbereich der geplanten Regelungen ausgenommen 

werden. Zudem wird durch Einbeziehung des PSV kein Beitrag zur Zieler-

reichung der CSRD geleistet. 

 

Petitum: Der Pensions-Sicherungs-Verein (PSV) muss vom Anwendungs-

bereich ausgenommen werden, da er kein Versicherungsunternehmen 

i. S. d. Bilanzrichtlinie 2013/34/EU ist. 

 

15. Sprache des Lageberichts frei wählbar machen 

Die laut RefE verlangte Sprache des (Konzern-)Lageberichts (inkl. Nach-

haltigkeitsbericht) ist  

a) Deutsch, wenn das Unternehmen einen Nachhaltigkeitsbericht auf 

Unternehmensebene erstellt (vgl. § 244 HGB).  

b) wahlweise Deutsch oder Englisch, wenn das berichtende Unterneh-

men in den Konzernlagebericht (inkl. konsolidiertem Nachhaltig-

keitsbericht) seines Mutterunternehmens einbezogen wird (vgl. 

§ 289b Abs. 4 Nr. 2 (a)/ 315b Abs. 4 Nr. 1 (a) HGB-E).  

c) Deutsch, wenn der Bericht über Drittlands-Mutterunternehmen in 

deutscher Sprache erstellt wird (§ 328b Abs. 1 HGB-E). 

 

Petitum: Alle Berichte (inklusive der Informationen aufgrund des LkSG) 

sollten wahlweise in deutscher oder englischer Sprache verfasst und vorge-

legt werden können.      

 

16. Staatliche Unterstützungsangebote anbieten 

Die Bundesregierung sollte praktische Maßnahmen zur Unterstützung von 

betroffenen mittelständischen Unternehmen anbieten. Der überwiegende 

Teil der Unternehmen wird erstmalig die neuen Nachhaltigkeitsberichter-

stattungsanforderungen erfüllen müssen. Daher müssen die erforderliche 

Expertise, Prozesse und Strukturen, sowie die entsprechenden personellen 

Kapazitäten erst aufgebaut werden.  

 

Petitum: Eine Bereitstellung von Unterstützungsleistungen (siehe Erwä-

gungsgrund 22 CSRD) wie eine kostenfreie Beratungsmöglichkeit für be-

richtspflichtige Unternehmen könnte für Erleichterungen bei der Umset-

zung sorgen. Außerdem sollten die EFRAG-Leitlinien hinsichtlich der We-

sentlichkeitsanalyse oder der Umsetzung der Datenpunkte mit Bezug zur 
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Wertschöpfungskette sowie die Antworten des Auskunftsdiensts zur Unter-

stützung der unternehmerischen Umsetzung der ESRS auch in deutscher 

Sprache verfügbar gemacht werden. 

 

17. Praktikable Berichtsstandards schaffen 

Eine sehr hohe Granularität der Berichtspflichten geht mit einem enormen 

Aufwand für die Unternehmen zur Erhebung der Datenpunkte einher und 

sollte verhindert werden, auch aus Gründen der Aussagefähigkeit und Rele-

vanz. Dabei bestehen auch Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit mit recht-

lichen Vorschriften wie der DSGVO und dem Gesetz zum Schutz von Ge-

schäftsgeheimnissen (GeschGehG).  

 

Petitum: Die künftige Ausgestaltung weiterer Berichtsstandards sollte ange-

messen zur Unternehmensgröße ausgestaltet sein. Insbesondere die Einhal-

tung der Datenschutzbestimmungen bei der Erhebung sensibler Informatio-

nen (individuelle Gehaltsinformationen, Anzahl der beschäftigten Personen 

mit Behinderungen, etc.) muss gewährleistet bleiben. Ebenso schützenswert 

sind Geschäftsgeheimnisse im Sinne des GeschGehG, deren Geheimhaltung 

einen höheren Schutz genießen muss als die Offenlegungspflichten im Rah-

men der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Die CSRD würdigt den Schutz 

von Geschäftsgeheimnissen ausdrücklich (Rn. 34): „Diese Änderungsricht-

linie zielt nicht darauf ab, Unternehmen zur Offenlegung von geistigem Ka-

pital, geistigem Eigentum, Know-how oder Innovationsergebnissen zu ver-

pflichten, die als Geschäftsgeheimnisse im Sinne der Richtlinie (EU) 

2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates einzustufen sind. Die 

in dieser Änderungsrichtlinie vorgesehenen Berichterstattungsanforderun-

gen sollten daher unbeschadet der Richtlinie (EU) 2016/943 gelten.“ Im 

Entwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2464 hin-

sichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen fehlt bisher 

die Klarstellung, dass eine Offenlegungspflicht nur greift, solange das Ge-

schGehG hiervon unberührt bleibt. Eine entsprechende Anpassung des Ge-

setzesentwurfs ist dringend geboten. 

 

18. Übertragung von Aufgaben des Aufsichtsrats  

Die Vorschrift des § 107 Abs. 3 Satz 2 AktG sieht vor, dass dem Prüfungs-

ausschuss künftig auch die Überwachung des Prozesses der Nachhaltig-

keitsberichterstattung sowie die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts über-

tragen werden sollen. Es sollte aber dem Aufsichtsrat überlassen bleiben zu 

entscheiden, ob er die neuen, auf den Nachhaltigkeitsbericht bezogenen 

Aufgaben dem Prüfungs- oder einem anderen Ausschuss, wie beispiels-

weise einem Strategie- und Nachhaltigkeitsausschuss, überträgt.  

 

Petitum: Die Vorgabe zur Übertragung von Aufgaben des Aufsichtsrats auf 

spezialisierte Aufgaben (§ 107 Abs. 3 Satz 2 AktG) sollte offener formuliert 

werden: „Der Aufsichtsrat kann die auf den Nachhaltigkeitsbericht bezoge-

nen Aufgaben einem anderen Ausschuss übertragen.“ Langfristig sollte auf-

grund des Ziels einer integrierten Berichterstattung eine Verortung im Prü-

fungsausschuss angestrebt werden. 

 

Fazit 

Die nationale Umsetzung der CSRD sollte sich im Ergebnis auf eine 1:1-

Umsetzung der europäischen Vorgaben beschränken und keinen bürokrati-

schen Zusatzaufwand für die deutschen Unternehmen verursachen, sondern 
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höchstmögliche Vereinfachungen zugunsten der Unternehmen schaffen. 

Außerdem sollten doppelte oder gleichgelagerte Berichtspflichten für die 

Unternehmen vermieden werden. 

 

Wir bitten Sie, diese Anregungen zu berücksichtigen und stehen Ihnen für 

Rückfragen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 
 

Dr. Monika Wünnemann    Julian Winkler 


